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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Zukunft
21.03.2013 08:58

Hallo Mitstreiter,

kann ein Prokurist für den Geschäftsführer eine Gewerbemeldung unterschreiben ohne
das er dafür eine zusätzliche Vollmacht besitzt. Reicht die Eintargung als Prokurist im
Handelsregister aus.  

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Zukunft

Steffen Balzer
21.03.2013 09:25

Hallo,

dieses war eines der ersten Themen hier im Forum...

 :guckstduhier:

Gruß, Steffen

wyhlmaus50
22.04.2013 11:39

Außer bei der Eheschließung kann man sich für jedes Rechtsgeschäft vertreten lassen.
Die Vollmacht kann auch mündlich oder konkludent sein.

Ich gehe davon aus, dass ein Prokurist für eine Gewerbemeldung bevollmächtigt ist.
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